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§ 1 6 -
Das Schlichtungsverfahren wird in deutscher Sprache ge

führt; mit Einvernehmen der Parteien kann die Verhandlung 
in einer anderen Sprache geführt werden.

§ 17
Die Schiedsperson ist von der Ausübung ihres Amtes kraft 

Gesetzes ausgeschlossen:
— in Angelegenheiten, in denen sie selbst Partei ist oder bei 

denen sie zu einer Partei in dem Verhältnis einer Mitbe
rechtigten, Mitverpflichteten oder Regreßpflichtigen steht;

— in Angelegenheiten ihres Ehegatten oder früherer Ehe
gatten ;

— in Angelegenheiten einer Person, die mit ihr in gerader 
Linie verwandt oder verschwägert ist;

— in Angelegenheiten, in welchen sie als Prozeßbevollmäch
tigte oder Beistand einer Partei bestellt ist oder war.

§ 18
(1) Die Schiedsstelle wird nicht oder nicht weiter tätig, 

wenn
— die zu protokollierende Vereinbarung nur in notarieller 

Form gültig ist;
— die Parteien auch nach Unterbrechung oder Vertagung der 

Schlichtungsverhandlung ihre Identität nicht nachweisen;
— Bedenken gegen die Geschäftsfähigkeit oder Verfügungs

fähigkeit der Parteien oder gegen die Legitimation ihrer 
Vertreter bestehen.

(2) Die Schiedsperson soll nicht tätig werden, wenn
— der Rechtsstreit bei Gericht anhängig ist;
— der Rechtsstreit bei einer von berufsständigen Körper

schaften oder von vergleichbaren Organisationen einge
richteten Schieds-, Schlichtungs- oder Einigungsstellen 
anhängig ist.

§ 19
Die Schiedsstelle kann den Antrag auf Einleitung eines 

Schlichtungsverfahrens ablehnen, wenn
— die streitige Angelegenheit sachlich oder rechtlich schwie

rig zu beurteilen ist; •
— wegen der Person eines Verfahrensbeteiligten eine beson

ders schwierige Verfahrensgestaltung zu erwarten ist;
— der Antrag erkennbar ohne Einigungsabsicht oder sonst 

offensichtlich mißbräuchlich gestellt ist.

§20
Zu einer amtlichen Tätigkeit außerhalb des Bereichs der 

Schiedsstelle ist die Schiedsperson nur befugt, wenn die 
Amtsräume außerhalb des Bereichs der Schiedsstelle liegen 
oder der ‘Augenschein eingenommen werden soll.

§21
(1) Die Schiedsstelle! leitet das Schlichtungsverfahren auf 

Antrag einer Partei ein. Der Antrag kann zurückgenommen 
werden, nach Beginn der Schlichtungsverhandlung jedoch nur, 
wenn der Antragsgegner oder die Antragsgegnerin nicht wi
derspricht.

(2) Endet das Schlichtungsverfahren nicht mit einem Ver
gleich (§ äl), so bedarf ein erneuter Antrag in derselben Sache 
der schriftlichen Zustimmung des Antragsgegners oder der 
Antragsgegnerin. Die Zustimmung ist bei der Antragstellung 
vorzulegen.

§22
(1) Der Antrag auf Durchführung des Schlichtungsverfah

rens sowie dessen Rücknahme sind bei der Schiedsstelle 
schriftlich einzureichen oder mündlich zu Protokoll zu erklä
ren. Er muß Namen, Vornamen und Anschrift der Parteien, 
eine allgemeine Angabe des Streitgegenstandes und die Un

terschrift des Antragstellers oder der Antragstellerin ent
halten.

(2) Wohnen die Parteien nicht im Bereich derselben 
Schiedsstelle, so kann der Antrag auch bei der Schiedsstelle, 
in dessen Bereich der Antragsteller oder die Antragstellerin 
wohnt, zu Protokoll gegeben werden. Das Protokoll ist der 
zuständigen ScLiedsstelle unverzüglich zu übermitteln.

§23
(1) Die Schiedsstelle bestimmt Ort und Zeit der Schlich

tungsverhandlung.
(2) Zwischen der Zustellung der Ladung und dem Tag der 

Schlichtungsverhandlung muß eine Frist von mindestens zwei 
Wochen liegen (Ladungsfrist). Die Ladungsfrist kann auf 
eine Woche verkürzt; werden, wenn der Antragsteller oder 
die Antragstellerin glaubhaft macht, daß die Angelegenheit 
dringlich ist. Eine weitere Verkürzung der Ladungsfrist setzt 
die Zustimmung beider Parteien voraus.

(3) Die Schiedsstelle händigt die Ladung den Parteien per
sönlich gegen Empfangsbekenntnis aus oder läßt sie durch 
die Post zustellen; der Antragsgegner oder die Antragsgeg
nerin erhält mit der Ladung eine Abschrift des Antrags. Zu
gleich werden die Parteien auf die Pflicht, persönlich zur 
Schlichtungsverhandlung zu erscheinen, und auf die Folgen 
hingewiesen, die eine Verletzung dieser Pflicht haben kann. 
Hat eine Partei einen gesetzlichen Vertreter, so ist diesem 
die Ladung zuzustellen.

(4) Eine Partei kann ihr Ausbleiben in dem anberaumten 
Termin wegen Krankheit, beruflicher Verhinderung, Orts
abwesenheit oder wegen sonstiger wichtiger Gründe ent
schuldigen. Sie hat ihr Nichterscheinen der Schiedsstelle un
verzüglich anzuzeigen und dabei die Entschuldigungsgründe 
glaubhaft zu machen. Hebt die Schiedsstelle den Termin nicht 
auf, so hat sie das der Partei mitzuteilen.

§24
(1) Die Parteien haben in dem anberaumten Termin per

sönlich zu erscheinen.
(2) Erscheint eine Partei unentschuldigt nicht zu dem Ter

min oder entfernt sie sich unentschuldigt vor dem Schluß der 
Schlichtungsverhandlung, setzt die Schiedsstelle durch Be
scheid ein Ordnungsgeld bis 50 Deutsche Mark fest.

(3) Der Bescheid ist dem Betroffenen mit einer Belehrung 
über die Anfechtung nach Absatz 4 zuzustellen.

(4) Der Betroffene kann den Bescheid durch schriftliche 
Erklärung anfechten. Die Erklärung ist binnen zwei Wochen 
nach Zustellung des Bescheids bei dem Kreisgericht, in dessen 
Bereich die Schiedsstelle ähren Sitz hat, einzureichen. Der 
Betroffene kann sie auch zu Protokoll der Geschäftsstelle des 
Kreisgerichts oder zu Protokoll der Schiedsstelle geben, die 
den Bescheid erlassen hat. In der Erklärung sind die Tat
sachen darzulegen und glaubhaft zu machen, mit denen der 
Betroffene seine Abwesenheit in der Schlichtungsverhandlung 
entschuldigt oder sich gegen die Höhe des Ordnungsgeldes 
wendet.

(5) Das Kreisgericht leitet die ihm gegenüber abgegebene 
Erklärung der Schiedsstelle zu. Hält die Schiedsstelle die An
fechtung für begründet, so hebt sie den Bescheid auf oder 
setzt das Ordnungsgeld herab. Sie legt die Erklärung unver
züglich dem Kreisgericht vor, wenn sie der Anfechtung nicht 
oder nur zum Teil abhilft; andernfalls unterrichtet sie das 
Kreisgericht von der Abhilfe, wenn die Anfechtungserklärung 
diesem gegenüber abgegeben worden war.

(6) Das Kreisgericht entscheidet über die Anfechtung des 
Bescheids ohne mündliche Verhandlung durch Beschluß, der 
zu begründen ist. Die Entscheidung des Kreisgerichts ist nicht 
anfechtbar.

(7) Für das Verfahren vor dem Kreisgericht werden Kosten 
nicht erhoben. Auslagen der Parteien werden nicht erstattet.


